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nämlich Hänny als Kultivator, und RöthliSberger als Forst-

polizeimann. So soll cö sei», ein jeder soll nach seiner Gabe
ein Meister seiner Befähigung sein, und eS stände um vieles
besser in unserm Forstwesen, würden die Bannwarte mit glei-
cher Hingebung der Waldpflcge und der Waldhut obliegen. Aber
da happertS eben an manchem Ort!

Meine werthen Leser dieses Aufsatzes werden es nicht vcr-

argen, daß ich denjenigen Waldungen, die mir als Antheilha-
bcr an denselben am nächsten gelegen sind, mehr Aufmerksamkeit

gewidmet habe als möglicher Weise ihr Interesse davon bcschla-

gen worden ist, allein darin werden sie mit mir einverstanden

sein, daß unserem bescheidenen Kollegen, welcher seit bald 49
Jahren mit großem Erfolge arbeitet, diese aufrichtige Anerken-

nung zu Theil werden sollte; denn von wem sollten wir diese

gewärtigen, wenn nicht von den Forstmännern selbst.

Geschrieben im Breitcnrain bei Bern, den 29. Sept. t855.
E. v. Greyerz, Kreisoberförster.

Korrespondenz.
Auö dem Kanton Zürich. Es wird die Leser Ihres Forst,

journals vielleicht intcressircn, zu vernehmen, daß sich mit Item
Juli d. I. in unserm Forftpcrsonal eine Veränderung zugetra-
gen hat. Hr. Forstmeister Hcrtenstein in Kyburg hat näm,
lich rcsignirt und es ist an seine Stelle — also zum Forstmei-
ster des 2ten Kreises — sein Sohn, Hr. Friedrich Hertenstein,
bisheriger Forstadjunkt gewählt worden. Vater Hertenstein ist

sodann zum Holzverwalter der Nordostbahn ernannt worden und

hat als solcher die Hvlzeinkäufe zu machen und den Vcrbauch

zu konträren. Es sind dieses Wahlen, die man entschieden

als ganz gelungen bezeichnen darf.

Im Ferneren ist zu melden, daß nunmehr auch die Ver-
Hältnisse des Forstmeisters und Professors Landolt definitiv
geregelt sind und zwar in der Art, daß derselbe die Stelle eines

Forstmeisters des tten zürcherischen Forstkrcises bcibehält, also
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die Forstmeister- und Professorstclle vereiniget. In ersterer Ei-
gcnschast ist ihm in der Person des Herrn Konrad Vogler von
Schaffhauscn eil? eraminirter und beeidigter Adjunkt beigegeben,
der indessen, so weit cS nöthig ist, auch in den andern Forst-
kreisen verwendet wird. Unstreitig erwachsen unserer Forstschule
aus dieser Vereinigung wesentliche Vortheile, indem der prak-
tische Unterricht mir der eigentlichen Wirthschaft verbunden und
dadurch viel instruktiver gemacht werden kann. Für Hrn. Landolt
war die Bereinigung wohl eine sehr wichtige Sache, indem der-
selbe seinem praktischen Wirkungskreise nur mit schwerem Her-
zen — vielleicht gar nicht — Lebewohl gesagt hätte. — Herr
Professor Marchand wird seine Vorträge zu Ostern beginnen
und wird überhaupt vortragen: Forstbotanik, Forstschutz, Forst-
bcnutzung und Technologie, StaatSforstwirthschaftSlehre, Stati-
stik, Literatur und Rechtskunde für Forstwirthe. Hr. Professor
Landolt dagegen übernimmt: Encyclopädie der Forstwisscn-
schaft, Waldbau, Forstmathematik und TarationSlchrc und Forst-
einrichtung und Anleitung zur Geschäftsführung. — Diesen
Winter werden vorgetragen: Encyclopädie der Forstwissenschaft,
Forstmathcmatik und TarationSlchrc und cö werden diese Vor-
träge von ck eigentlichen Schülern und 5 Zuhörern besucht.

Literarische Notitz.

Waldbnchlei». Ein Wort zur Beherzigung an'S Bündner-
volk. Herausgegeben auf Veranstaltung der Forstkommissicm.
Buchdruckern von Fr. Wassali in Chur 'k8ä8.

Wenn das Forstjournal erst nach sieben Jahren deö Er-
scheinend' dieses WaldbüchlcinS (kö Seiten klein Oktav), davon
Notitz gibt, so möge man dieß damit cutschuldigen, daß diese

Ansprache an das Bündnervolk eben nicht im Buchhandel erschienen
ist, weil es einen ganz speziellen und lokalen Zweck hatte
und unsere Kollegen von dorthinten uns nicht damit bekannt
machten. Auch jetzt verdanken wir dessen Einsichtsnahmc nur
eiucm glücklichen Zufalle, indem sich bei der Uebcrsendung des
Forstvcrcins-Ärchivs von Ehur nach Luzcrn einige Ercmplarc
davon in der Ktstc vorfanden, wovon uns ein Ercmplar durch
die Güte des Hrn. Oberförsters Amrhyn zukam.

Wir nehmen nun aber um so lieber Act von diesem Wald-
Küchlein, als es abermals Zeugniß gibt, wie es mit dem Forst-
wesen in den Gobirgökantonen'steht, welche unendlichen Schwie-
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